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Der Entwurf des Bebauungsplanes erklärt im Sondergebiet 1 (SO 1) Anlagen zur zeitweiligen 
Lagerung und Behandlung von Abfällen (Konditionierung) gemäß Nr. 8.11 Spalte 1 aa sowie 
der Nr. 8.12 Spalte 1 des Anhangs zur 4. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) 
für zulässig. An den Festsetzungen im Sondergebiet 2 (SO 2) ändert sich nichts.  
Weiterhin beinhaltet die Änderung die Korrektur der Abgrenzung, welche die 
unterschiedlichen Nutzungen zwischen SO 1 und SO 2 festsetzt. Diese verschiebt sich nach 
Norden und ist lediglich eine Anpassung an die tatsächlich vor Ort bestehenden 
Verhältnisse. 
 
Wesentliche Eingriffe in Natur und Landschaft sind nicht erforderlich, da weder innerhalb 
noch außerhalb des Betriebsgeländes Umbauarbeiten erfolgen müssen. Da durch die 
Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, kann das 
vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB angewendet werden. Die Verfahrenskosten sind 
durch städtebaulichen Vertrag dem Antragsteller übertragen worden. 
 
Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB kann sowohl auf die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung wie auch auf die Durchführung der Umweltprüfung verzichtet 
werden. Deswegen wurde die Beteiligung nach den §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 
06.05. bis 08.06.2009 durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange werden vorgestellt und Beschlussvorschläge dem Technischen 
Ausschuss unterbreitet. 
 
Stellungnahmen sind von folgenden Trägern öffentlicher Belange eingegangen: 
 

• Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanungsbehörde 
• Staatliches Bauamt Rosenheim 
• Kreisbrandinspektion Ebersberg 
• Deutsche Telekom 
• E.ON Bayern AG 
• Gemeinde Hohenlinden 
• Gemeinde Steinhöring 
• Landratsamt Ebersberg 

Aus baufachlicher Sicht 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht 
Aus naturschutzfachlicher Sicht 
Gesundheitsamt 

 
Zu den Stellungnahmen im Einzelnen : 
 
Sämtliche Träger öffentlicher Belange teilen in ihren Stellungnahmen keine Anregungen oder 
Bedenken mit. Sie geben lediglich Hinweise auf bestehenden Leitungen oder gesetzlich 
Vorschriften, welche beachtet werden müssen. Ausnahme bildet die Gemeinde Hohenlinden: 
 

- Gemeinde Hohenlinden, Schreiben vom 27.05.2009 
 
Sachlage: Der Gemeinderat Hohenlinden stellte in seiner Sitzung vom 25.05.2009 fest, dass 
durch den Änderungsbebauungsplan der Stadt Ebersberg Belange der Gemeinde 
Hohenlinden berührt werden. 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes soll die Durchsatzleistung der Anlage erhöht 
werden. Das hätte täglich einen Mehrverkehr von 20 LKW-Bewegungen zur Folge, die zu 90 
% über die A 94/B12 und die Staatsstraße 2086 fahren würden. Bei dem jetzt schon 
vorhandenen Verkehrsaufkommen auf der B 12 ist das für die Gemeinde Hohenlinden nicht 
mehr hinnehmbar. 
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StRin Warg-Portenlänger beklagte sich über die nicht hinnehmbare Verschmutzung durch 
Tauben im Durchgangsbereich des Bahnhofes. Die Sauberhaltung liegt in der Zuständigkeit 
der Bahn AG und diese wurde laut Herrn Pfeifer auch schon mehrmals auf die Problematik 
hingewiesen. In einem weiteren Schreiben soll die Bahn AG nochmals zur Erledigung auf-
gefordert werden, sowie den Vorschlag, das Problem mittels einer Ziel führenden Tauben-
vergrämung in diesem Bereich zu lösen zu unterbreiten. Als Ultima Ration sollte das 
Gesundheitsamt informiert werden, gegebenen falls durch eine Anzeige. 
 
 
Es folgt ein nichtöffentlicher Teil 
 
 
Beginn der öffentlichen Sitzung: 19:00 Uhr 
Ende der öffentlichen Sitzung  :   20.53 Uhr 
 
 
Ebersberg, den 
 
 
 
 
2. Bgm. Toni Ried       Fischer 
Sitzungsleiter         
 
 
         Pfeifer (TOP 6) 

Schriftführer 
 
 




